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Anfrage zur schriftlichen Beantwortung E-002147/2023
an die Kommission
Artikel 138 der Geschäftsordnung
Pina Picierno (S&D), Irene Tinagli (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Brando Benifei (S&D), 
Tiziana Beghin (NI), Alessandra Moretti (S&D), Patrizia Toia (S&D), Beatrice Covassi (S&D), 
Alexandra Geese (Verts/ALE)

Betrifft: Nationale Aufbau- und Resilienzfazilität Italiens – Überwachung der Auswirkungen auf 
die Gleichstellung der Geschlechter: offene Daten und Konditionalität

Die italienische Regierung wird demnächst eine überarbeitete Fassung ihres nationalen Aufbau- und 
Resilienzplans (NARP) vorlegen. Angesichts der Verschlechterung der Leistungsbilanz des Landes 
im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter und der Tatsache, dass es in der EU bei der 
Beschäftigung von Frauen an letzter Stelle steht, ist es von entscheidender Bedeutung, dass der 
NARP die Überwachung, Verbesserung und Durchsetzung der Konditionalität der Gleichstellung der 
Geschlechter und der geschlechterspezifischen Leistungsziele umfasst.

Die Mittel des italienischen NARP für die Gleichstellung der Geschlechter sind auf 1,6 % begrenzt, 
und indirekte Maßnahmen decken 18,5 % ab. Bei 77,9 % des Fonds erfolgt keine durchgängige 
Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung. Laut Period Think Thank und EquALL im 
Europäischen Parlament sahen 96 % der Ausschreibungen im Zusammenhang mit den nationalen 
Aufbau- und Resilienzplänen keine Vorteile vor, in deren Rahmen ein geschlechtersensibles 
Vorgehen honoriert würde, und bei 68 % wurde keine geschlechtersensible Auftragsvergabe zur 
Anwendung gebracht (Quote: 30 % – Gesetzesdekret 77/2021, Artikel 47). Es sind nur sehr 
begrenzte Daten zu Ausschreibungen, zu Bietern und zur Durchführung von Projekten öffentlich 
zugänglich, und diese begrenzten Daten werden stark verzögert veröffentlicht.

1. Wie kann die Kommission sicherstellen, dass die italienische Regierung der Öffentlichkeit die 
Daten zur Umsetzung der nationalen Aufbau- und Resilienzpläne zum Zwecke einer 
unabhängige Überwachung zur Verfügung stellt, insbesondere von nach den Geschlechtern 
aufgeschlüsselten Daten?

2. Kann die Kommission konkrete Leitlinien dazu bereitstellen, wie die geschlechterspezifischen 
Auswirkungen nicht zielgerichteter Maßnahmen über die mit den Delegierten Verordnungen (EU) 
2021/21051 und 2021/21062 angenommenen Indikatoren und Werte hinaus überwacht werden 
können, und kann sie die Erhebung von nach den Geschlechtern aufgeschlüsselten Daten zu 
allen 14 Indikatoren fordern?

3. Kann die Kommission fordern, dass die italienischen Ausschreibungsbehörden nicht 
systematisch von den Grundsätzen der geschlechtersensiblen Auftragsvergabe abweichen?
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